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Allgemeine Geschäftsbedingungen der StWL Städtische Werke Lauf a.d. Pegnitz GmbH  
(im Folgenden: StWL) für die Übertragung der Berechtigung zur Geltendmachung der THG-Quote 

 

Präambel 

Diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) liegen die ge-

setzlichen Regelungen zur Treibhausgasminderungsquote im Ver-

kehr (im Folgenden: THG-Quote) sowie zum Handel mit den Erfül-

lungsoptionen zur THG-Quote zu Grunde, namentlich die Vorschrif-

ten der §§ 37a ff. Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) sowie 

die 38. Verordnung zur Durchführung des Bundesimmissions-

schutzgesetzes (38. BImschV). 

§ 1 Geltungsbereich und Zustandekommen des Vertrags 

(1) Diese AGB gelten für alle Verträge der StWL mit ihren Kunden 

über die Übertragung der Berechtigung zur Vermarktung der 

THG-Quote und die Bestimmung von der StWL als Drittem im 

Sinne von § 37a Absatz 6 BImSchG (im Folgenden: THG-Ver-

trag). Entgegenstehende und/oder von diesen AGB abwei-

chende Geschäftsbedingungen des Kunden gelten nicht. 

(2) Der Vertrag kommt zustande, wenn der Kunde über das Ausfül-

len, Anklicken von Checkboxen und Absenden des Auftragsfor-

mulars auf der Website der StWL ein verbindliches Angebot 

über die Übertragung und Bestimmung abgegeben hat und die 

StWL dies durch Übersendung einer Vertragsbestätigung in 

Textform angenommen haben.   

(3) Bei Widersprüchen oder Abweichungen zwischen diesen AGB 

und dem Auftragsformular und/oder der Vertragsbestätigung 

gehen letztere den AGB vor. 

§ 2 Parteien und Vertragsgegenstand 

(1) Vertragspartner der StWL ist der Kunde als Halter eines reinen 

Batterieelektrofahrzeugs im Sinne von § 2 Absatz 2 der 38. BIm-

SchV (im Folgenden: E-Auto).  

(2) Die StWL sammelt und vermarktet die THG-Quote für E-Autos 

im eigenen Namen und auf eigene Rechnung über einen Ko-

operationspartner an quotenverpflichtete Unternehmen (soge-

nanntes Pooling). 

(3) Mit dem THG-Vertrag bestimmt der Kunde die StWL gemäß § 7 

Absatz 5 der 38. BImSchV als Dritten im Sinne von § 37a Absatz 

6 BImSchG und überträgt damit alle Rechte und Pflichten im 

Zusammenhang mit der THQ-Quote für die vom THG-Vertrag 

erfassten E-Autos auf die StWL. Die Bestimmung gilt für das in 

der Vertragsbestätigung genannte Kalenderjahr.  

§ 3 Voraussetzungen für die Bestimmung 

(1) Die StWL kann die THG-Quote für E-Autos nur vermarkten, 

wenn die folgenden Voraussetzungen vorliegen: 

 Der Kunde ist selbst Halter eines zugelassenen reinen Batterie-

elektrofahrzeugs. Dies ist in der Zulassungsbescheinigung Teil 

I am Kraftstoffcode 0004 im Feld 10 erkennbar. 

 Der Kunde hat für das Kalenderjahr, für das der Vertrag abge-

schlossen wird, noch keine andere Person und kein anderes 

Unternehmen als Dritten im Sinne von § 37a Absatz 6 BImSchG 

bestimmt. 

(2) Der Kunde sichert mit Vertragsschluss zu, dass die Vorausset-

zungen nach Absatz 1 vorliegen.  

(3) Stellt sich nach Vertragsschluss heraus, dass die Vorausset-

zungen nach Absatz 1 nicht vorliegen, kann die StWL vom Ver-

trag zurücktreten. In diesem Fall ist die StWL berechtigt, vom 

Kunden eine Bearbeitungsgebühr von 30 Euro (brutto) zu erhe-

ben, sofern der Kunde nicht nachweist, dass der StWL die Kos-

ten nicht entstanden oder dass sie wesentlich geringer sind. 

§ 4 Pflichten des Kunden 

(1) Der Kunde stellt der StWL im Rahmen des Vertragsschlusses 

eine aktuelle und gut lesbare Kopie der Zulassungsbescheini-

gung Teil I, die gemäß § 11 der Fahrzeug-Zulassungsverord-

nung ausgestellt worden ist, für die vom Vertrag erfassten E-

Autos zur Verfügung. Hierfür lädt der Kunde jeweils einen Scan  

 

 

oder ein Foto der Vorder- und Rückseite der Zulassungsbe-

scheinigung über die Website der StWL hoch.  

(2) Der Kunde ist verpflichtet, Änderungen seiner Daten, insbeson-

dere der E-Mail-Adresse und der Bankdaten, der StWL unver-

züglich mitzuteilen. 

(3) Sollten sich während der Vertragslaufzeit die gesetzlichen oder 

behördlichen Anforderungen an die Nachweisführung für die 

THG-Quote für E-Autos ändern, so ist der Kunde verpflichtet, 

der StWL die weiteren erforderlichen Angaben oder Nachweise 

auf Aufforderung zur Verfügung zu stellen, soweit ihm dies zu-

mutbar ist. Kann oder will der Kunde diese nicht zur Verfügung 

stellen, kann die StWL den Vertrag außerordentlich kündigen.  

§ 5 Vermarktung der THG-Quote durch die StWL 

(1) Die StWL wird die vorgelegten Angaben und Nachweise des 

Kunden prüfen und anschließend innerhalb der Frist des § 8 

Absatz 1 der 38. BImSchV dem Umweltbundesamt als zustän-

dige Behörde vorlegen. 

(2) Das Umweltbundesamt prüft anhand der Nachweise, ob für das 

jeweilige E-Auto die THG-Quote geltend gemacht werden kann. 

Im Anschluss stellt das Umweltbundesamt der StWL eine Be-

scheinigung hierüber aus. 

(3) Da die Ausstellung der Bescheinigung nicht rückgängig ge-

macht werden kann, wird die StWL die Nachweise dem Umwelt-

bundesamt nicht vor Ablauf der Widerrufsfrist vorlegen. 

(4) Mit der Bescheinigung des Umweltbundesamts kann die StWL 

die THG-Quote für das E-Auto an quotenverpflichtete Unterneh-

men verkaufen. 

§ 6 Gegenleistung 

(1) Als Gegenleistung für die Übertragung der Rechte und Pflichten 

des Kunden aus dem Quotenhandel auf die StWL als Dritten hat 

der Kunde Anspruch auf das in der Vertragsbestätigung ge-

nannte jährliche Entgelt. In dem vereinbarten Betrag ist eine 

eventuell anfallende Umsatzsteuer bereits mit enthalten. 

(2) Der Anspruch auf die Gegenleistung besteht nicht, soweit der 

Kunde seinen Pflichten nach § 4 dieser AGB noch nicht nach-

gekommen ist oder das Umweltbundesamt die Ausstellung ei-

ner Bescheinigung aus Gründen verweigert, die der Kunde zu 

vertreten hat (z.B. weil er die THG-Quote schon an ein anderes 

Unternehmen übertragen hat).  

(3) Die Auszahlung des Entgelts erfolgt nach positiver Prüfung des 

Umweltbundesamtes auf die vom Kunden genannte Bankver-

bindung. Das Umweltbundesamt macht keine Angaben zur zeit-

lichen Rückmeldung, es kann jedoch von zwei bis fünf Monaten 

ausgegangen werden. 

(4) Die StWL behält sich ausdrücklich vor, von Verträgen mit Kun-

den, die unkorrekte oder wissentlich falsche/fremde Bankdaten 

angeben, zurückzutreten. 

(5) Änderungen der Umsatzsteuer werden gemäß Umsatzsteuer-

gesetz zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderung ohne 

Ankündigung an den Kunden weitergegeben. 

§ 7 Vertragslaufzeit und Kündigung 

(1) Die Vertragslaufzeit beginnt zum Zeitpunkt der Auftragsbestäti-

gung durch die StWL und wird für das in der Vertragsbestäti-

gung genannte Jahr geschlossen. Der Vertrag endet automa-

tisch, ohne dass es einer Kündigung bedarf. 

(2) Das Recht beider Parteien zur außerordentlichen Kündigung 

aus wichtigem Grund bleibt unberührt.  

(3) Die Kündigung bedarf zu ihrer Wirksamkeit der Textform.  

(4) Erfolgt die Kündigung zu einem Zeitpunkt, zu dem das Umwelt-

bundesamt der StWL bereits die Bescheinigung für das lau-

fende Kalenderjahr ausgestellt hat, kann die StWL dies nicht 

mehr rückgängig machen. Der Anspruch des Kunden auf die 

Gegenleistung bleibt in diesem Fall unverändert bestehen.  
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§ 8 Datenschutz 

(1) Die StWL wird die personenbezogenen Daten des Kunden aus-

schließlich zum Zwecke der Erfüllung des THG-Vertrags und 

unter Beachtung aller einschlägigen nationalen und europäi-

schen Gesetze zum Datenschutz verarbeiten. 

(2) Der Kunde ist damit einverstanden, dass die StWL ausschließ-

lich zum Zwecke des Verkaufs der THG-Quote die notwendigen 

Daten des Kunden im erforderlichen Umfang an die zuständi-

gen Behörden, insbesondere an das Umweltbundesamt, weiter-

gibt. 

(3) Zur Vertragserfüllung kann die StWL Dienstleister einsetzen, 

die als Auftragsverarbeiter im Sinne von Artikel 28 Absatz 3 

DSGVO zur weisungsgebundenen Verarbeitung der personen-

bezogenen Daten verpflichtet sind. 

(4) Im Rahmen des zwischen dem Kunden und der StWL beste-

henden Vertragsverhältnisses werden die für die Vertrags-

durchführung erforderlichen Daten unter Beachtung der jeweils 

gültigen datenschutzrechtlichen Bestimmungen erhoben, ge-

speichert und verarbeitet. Näheres können Sie den Daten-

schutzhinweisen der StWL entnehmen. Die StWL behält sich 

das Recht vor, die Datenschutzhinweise jederzeit unter Beach-

tung der geltenden Datenschutzvorschriften zu ändern. 

§ 9 Schlussbestimmungen  

(1) Die StWL kann sich zur Erfüllung der vertraglichen Pflichten 

Dritter bedienen. 

(2) Mündliche Vereinbarungen zwischen den Vertragsparteien be-

stehen nicht. 

(3) Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrags unwirksam oder 

undurchführbar sein oder werden, so bleibt der Vertrag im Übri-

gen davon unberührt. Soweit die Bestimmung nicht wirksam oder 

durchführbar ist, richtet sich der Inhalt des Vertrages nach den 

gesetzlichen Vorschriften. 

(4) Gerichtsstand und Erfüllungsort ist Lauf an der Pegnitz. 

§ 10 Widerrufsrecht für Verbraucher 

Verbrauchern steht ein Widerrufsrecht nach Maßgabe der beigefüg-

ten Widerrufsbelehrung zu. 
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Verbraucher haben das folgende Widerrufsrecht: 
Widerrufsbelehrung 

 
Widerrufsrecht 
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. 
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie 
uns (StWL Städtische Werke Lauf a. d. Pegnitz GmbH, Sichartstraße 49, 91207 Lauf a.d. Pegnitz, Tel.: 09123/173 - 0, Telefax: 
09123/173 - 135, E-Mail: info@stwl.lauf.de) mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax 
oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Wider-

rufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung 

über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 
 
Folgen des Widerrufs 
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lie-
ferkosten, unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren 
Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei 
der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in kei-
nem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen oder Lie-
ferung von Strom während der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem 
Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrich-
ten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen ent-
spricht. 
 

 

 

 
Muster-Widerrufsformular 

 
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück.) 
 
An die StWL Städtische Werke Lauf a.d. Pegnitz GmbH, Sichartstraße 49, 91207 Lauf a.d. Pegnitz, Tel. 09123 173-0, 
Telefax 09123 173-135, E-Mail info@stwl.lauf.de, 
 
Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden Waren (*)/die 
Erbringung der folgenden Dienstleistung (*) 
 
 
Bestellt am (*)/erhalten am (*) 
 
 
Name des/der Verbraucher(s)  
 
 
Anschrift des/der Verbraucher(s) 
 
 
Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier) 
 
 
Datum 
 
___________________ 
 

(*) Unzutreffendes streichen. 

mailto:info@stwl.lauf.de


*gilt nur im Verhältnis zu Ihrem/n Vertragspartner/n 

Datenschutzerklärung der 
StWL Städtische Werke Lauf a.d. Pegnitz GmbH* 

Stromversorgung Neunkirchen GmbH* 
GVL Gasversorgung Lauf a.d. Pegnitz GmbH* 

 
Präambel 

Für die StWL Städtische Werke Lauf a.d. Pegnitz GmbH / Stromversorgung Neunkirchen 
GmbH / GVL Gasversorgung Lauf a.d. Pegnitz GmbH war schon nach dem bis zum 24. 
Mai 2018 geltenden Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) der umfassende Schutz der 
personenbezogenen Daten ihrer Kunden von außerordentlicher Wichtigkeit, so dass diese 
Daten auch bereits bisher von der StWL Städtische Werke Lauf a.d. Pegnitz GmbH / 
Stromversorgung Neunkirchen GmbH / GVL Gasversorgung Lauf a.d. Pegnitz GmbH mit 
großer Vertraulich- und Gewissenhaftigkeit erhoben sowie verarbeitet worden sind. So 
wird dies auch zukünftig sein, ab dem 25. Mai 2018 nun aber im Rahmen und auf der 
Grundlage der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) der Europäischen Union sowie 
dem seit diesem Datum ebenfalls geltenden BDSG-neu.  
Die vorliegende Datenschutzerklärung dient zur Umsetzung der Informationspflichten der 
StWL Städtische Werke Lauf a.d. Pegnitz GmbH / Stromversorgung Neunkirchen GmbH / 
GVL Gasversorgung Lauf a.d. Pegnitz GmbH nach Art. 13 und 14 DS-GVO als Verant-
wortlicher gegenüber betroffenen Personen, wenn personenbezogene Daten bei betroffe-
nen Personen oder bei Dritten erhoben werden. Sie gilt für die insgesamt oder teilweise 
automatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten sowie für die nichtautomatisierte 
Verarbeitung personenbezogener Daten, die in einem Dateisystem gespeichert sind oder 
gespeichert werden sollen, und dient dem Schutz der Grundrechte und Grundfreiheiten 
natürlicher Personen, insbesondere dem Recht auf Schutz der eigenen personenbezoge-
nen Daten. 

Dies vorausgeschickt, informiert die StWL Städtische Werke Lauf a.d. Pegnitz GmbH / 
Stromversorgung Neunkirchen GmbH / GVL Gasversorgung Lauf a.d. Pegnitz GmbH 
Kunden als betroffene Personen wie folgt. 

1. Begrifflichkeiten 

1.1 „Verantwortlicher“ im Sinne von Art. 4 Nr. 7 DS-GVO für die Verarbeitung personenbe-
zogener Daten sind die: 

StWL Städtische Werke Lauf a.d. Pegnitz GmbH 
(eingetragen beim Registergericht Nürnberg HRB 16656) 

Stromversorgung Neunkirchen GmbH 
(eingetragen beim Registergericht Nürnberg HRB 5576) 

GVL Gasversorgung Lauf a.d. Pegnitz GmbH 
(eingetragen beim Registergericht Nürnberg HRB 13023) 

 
Sichartstr. 49, 91207 Lauf a.d. Pegnitz 

vertreten durch Herrn Dipl. Kfm. Jürgen Ferfers 
09123/173-0, 09123/173-135 

 
1.2 Diese Datenschutzerklärung betrifft und umfasst „personenbezogene Daten“. Das sind 
gemäß Art. 4 Nr. 1 DS-GVO alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder 
identifizierbare natürliche Person (nachfolgend nur „betroffene Person“ genannt) beziehen. 
Als identifizierbar wird eine natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt, 
insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Vor- und Nachnamen, zu 
einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu einem oder 
mehreren besonderen Merkmalen identifiziert werden kann, die Ausdruck der physischen, 
physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen 
Identität dieser natürlichen Person sind. Hierzu können im Rahmen der Daseinsvorsorge 
u.a. gehören: Zählernummer, Kundennummer, bei Energie die Marktlokations-
Identifikationsnummer (kurz MaLo-ID), Rechnungsnummer, Telefonnummer, Fax-
Nummer, E-Mail-Adresse, Geburtsdatum, Geschlecht, Familienstand, Beruf, Einkommen, 
Bankdaten (etwa Kontonummer) und Passwörter.  

1.3 Die „Verarbeitung von personenbezogenen Daten“ meint im Rahmen der DS-GVO, 
dem BDSG-neu und dieser Datenschutzerklärung jeden mit oder ohne Hilfe automatisier-
ter Verfahren ausgeführten Vorgang oder jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang 
mit personenbezogenen Daten wie das Erheben, das Erfassen, die Organisation, das 
Ordnen, die Speicherung, die Anpassung oder Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, 
die Verwendung, die Offenlegung durch Übermittlung, Verbreitung oder eine andere Form 
der Bereitstellung, den Abgleich oder die Verknüpfung, die Einschränkung, das Löschen 
oder die Vernichtung. 

1.4 "Einwilligung" der betroffenen Person meint jede freiwillig, für den bestimmten Fall in 
informierter Weise und unmissverständlich abgegebene Willensbekundung in Form einer 
Erklärung oder einer sonstigen eindeutigen bestätigenden Handlung der betroffenen 
Person, mit der diese dem Verantwortlichen zu verstehen gibt, dass sie mit der Verarbei-
tung der sie betreffenden personenbezogenen Daten einverstanden ist. 

1.5 Empfänger von personenbezogenen Daten sind natürliche oder juristische Personen, 
Behörden, Einrichtungen oder andere Stellen, denen vom Verantwortlichen personenbe-
zogene Daten offengelegt werden.  

1.6 Auftragsverarbeiter ist jede natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung 
oder andere Stelle, die personenbezogene Daten im Auftrag des Verantwortlichen verar-
beitet. 

2. Ansprechperson für Datenschutz 

Datenschutzbeauftragte(r) ist: 

StWL Städtische Werke Lauf a.d. Pegnitz GmbH, Datenschutzbeauftragter 

Sichartstr. 49, 91207 Lauf a.d. Pegnitz 

Telefon 09123/173 0, E-Mail: datenschutz@stwl.lauf.de 

3. Zwecke der Verarbeitung personenbezogener Daten und deren Rechtsgrundlagen  

Der Verantwortliche ist im Bereich der Daseinsvorsorge tätig und erbringt in diesem 
Zusammenhang Leistungen der verschiedensten Arten, zu welchen z.B. die Versorgung 
von Letztverbrauchern mit Energie und/oder Wasser sowie der Betrieb von Verteilernetzen 
(mit oder ohne Messstellenbetrieb) zählen können. Maßgeblich für die vorliegende 
Datenschutzerklärung und von dieser umfasst sind in Bezug auf betroffenen Personen 
konkret nur diejenigen Leistungen des Verantwortlichen, die eine betroffene Person vom 
Verantwortlichen in diesem Zusammenhang konkret erhält. 

 

 
 
 
 
 
Um diese Leistungen erbringen zu können, benötigt der Verantwortliche von betroffenen 
Personen personenbezogene Daten. Ohne solche personenbezogenen Daten von 
betroffenen Personen ist es dem Verantwortlichen nicht möglich oder wesentlich er-
schwert, diesen gegenüber gesetzlichen Verpflichtungen, die dem Verantwortlichen 
obliegen, zu entsprechen. Das betrifft, je nach der Marktrolle, die der Verantwortliche 
gegenüber der konkret betroffenen Person wahrzunehmen und zu erfüllen hat, die 
Versorgung mit Strom, Gas und/oder Wasser sowie den Betrieb des örtlichen Verteilernet-
zes und den Messstellenbetrieb. Aber auch außerhalb gesetzlicher Verpflichtungen ist zur 
umfassenden und im Sinne betroffener Personen bestmöglichsten Leistungserbringung 
durch den Verantwortlichen die Verarbeitung personenbezogener Daten zwingend und 
damit unabdingbar notwendig.  

Dies vorausgeschickt gilt in Bezug auf die Zwecke, für die personenbezogene Daten 
verarbeitet werden sollen, das Folgende: 

3.1 Datenverarbeitung zur Vertragserfüllung 

Zweck der Datenverarbeitung ist die Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen, die auf 
Anfrage der betroffenen Person erfolgen, und/oder die Erfüllung von Verträgen, deren 
Vertragspartei die betroffene Person und der Verantwortliche sind [vgl. Art. 6 Abs. 1 lit. b) 
DS-GVO]. 

3.2 Datenverarbeitung aufgrund gesetzlicher sowie behördlicher Vorgaben   

Der Verantwortliche unterliegt - je nachdem, welche Leistungen er gegenüber betroffenen 
Personen erbringt - zahlreichen gesetzlichen und behördlichen Verpflichtungen (z.B. §§ 
17, 18 EnWG = Netzbetrieb, §§ 36 ff EnWG = Grundversorgung bei Strom und Gas, 
AVBWasserV und MsbG = grundzuständiger Messstellenbetreiber bei Strom und Gas). 
Um diesen entsprechen zu können, ist die Verarbeitung von personenbezogenen Daten 
erforderlich [vgl. Art. 6 Abs. lit. 1 c) DS-GVO].  

3.3 Datenverarbeitung im öffentlichen Interesse 

Die Verarbeitung personenbezogener Daten ist auch für die Wahrnehmung von Aufgaben 
erforderlich, die im öffentlichen Interesse liegen und soweit diese Aufgaben vom Verant-
wortlichen wahrgenommen werden [vgl. Art. 6 Abs. 1 lit. e) DS-GVO]. Die Daseinsvorsor-
ge mit Strom, Gas und Wasser sowie der Betrieb des örtlichen Verteilernetzes liegen im 
öffentlichen Interesse. Insofern wird z.B. auf § 1 EnWG sowie die Teile 3 (Regulierung des 
Netzbetriebes) und 4 (Energielieferung an Letztverbraucher) des EnWG verwiesen, je 
nachdem, welche Leistungen der Verantwortliche gegenüber betroffenen Personen 
erbringt, ebenso auf die AVBWasserV. 

3.4 Datenverarbeitung aus berechtigtem Interesse 

Der Verantwortliche verarbeitet personenbezogene Daten betroffener Personen in zuläs-
siger Weise auch zur Wahrung der berechtigten Interessen des Verantwortlichen und/oder 
eines Dritten [vgl. Art. 6 Abs. lit. 1 f) DS-GVO]. Dritter ist z.B. aus der Sicht des Verant-
wortlichen in der Marktrolle des Netz- und/oder des Messstellenbetreibers der Drittlieferant 
der betroffenen Personen in Bezug auf Gas und/oder Strom.  

Berechtigte Interessen umfasst dabei insbesondere: 

- zwischen dem Verantwortlichen und betroffenen Personen Verträge durchzuführen 
und/oder anzubahnen, 

- Maßnahmen zur Verbesserung von Services und Produkten durchzuführen und neue 
Produkte sowie Dienstleistungen für betroffene Personen im Bereich der Daseinsvorsorge 
zu entwickeln und an diese zu deren Vorteil anbieten zu können, 

- Energiedienstleistungen zu erbringen, insbesondere nach dem Gesetz über Energie-
dienstleistungen und andere Energieeffizienzmaßnahmen (EDL-G), wozu alle Tätigkeiten 
gehören, die auf der Grundlage eines Vertrags oder im Zusammenhang mit der Anbah-
nung eines solchen vom Verantwortlichen erbracht werden mit dem Ziel, zu überprüfbaren 
und mess- oder schätzbaren Energieeffizienzverbesserungen oder Primärenergieeinspa-
rungen sowie zu einem physikalischen Nutzeffekt, einem Nutzwert oder zu Vorteilen als 
Ergebnis der Kombination von Energie mit energieeffizienter Technologie oder mit Maß-
nahmen wie beispielsweise Betriebs-, Instandhaltungs- und Kontrollaktivitäten zu gelan-
gen, 

- Markt- und Meinungsforschung durchzuführen bzw. von Markt- und Meinungsfor-
schungsinstituten durchführen zu lassen, um die Qualität von Energieprodukten und -
leistungen des Verantwortlichen im Interesse von betroffenen Personen zu verbessern 
und zu optimieren sowie mit anonymisierten Daten Analysen durchzuführen, 

- in Konsultation und Datenaustausch mit Auskunfteien (z. B. Schufa, Creditreform) zur 
Ermittlung von Bonitäts- bzw. Zahlungsausfallrisiken zu treten, insbesondere bei Vorliegen 
der Voraussetzungen des § 31 BDSG, sowie mit Dritten Adressermittlungen durchzufüh-
ren (z. B. bei Umzügen), sowie 

- die Durchsetzung rechtlicher (Zahlungs-)Ansprüche und Aufklärung von Straftaten im 
Zusammenhang mit der Daseinsvorsorge (z. B. Strom- oder Wasserdiebstahl), um auch 
auf diesem Weg eine preisgünstige Versorgung der Allgemeinheit zu gewährleisten, wie 
dies für Energie im Rahmen von § 1 Abs. 1 EnWG gesetzlich vorgegeben ist. 

4. Andere Zwecke der Datenverarbeitung 

4.1 Sollte der Verantwortliche beabsichtigen, personenbezogenen Daten von betroffenen 
Personen für andere Zwecke weiterzuverarbeiten als diejenigen, für die die personenbe-
zogenen Daten vom Verantwortlichen erhoben wurden und die in Ziffer 3. genannt sind, so 
stellt der Verantwortliche davon betroffenen Personen vor einer solchen Verarbeitung 
Informationen über solche anderen Zwecke und alle anderen maßgeblichen Informationen 
gemäß der vorstehenden Ziffer 3. zur Verfügung.  

  



Datenschutzerklärung der 

StWL Städtische Werke Lauf a.d. Pegnitz GmbH*/Stromversorgung Neunkirchen GmbH*/GVL Gasversorgung Lauf a.d. Pegnitz GmbH* 

*gilt nur im Verhältnis zu Ihrem/n Vertragspartner/n 

Seite 2 

 

 

4.2 Ziffer 4.1 gilt nicht,  

- wenn eine Weiterverarbeitung analog gespeicherte Daten betrifft, bei der sich der 
Verantwortliche durch die Weiterverarbeitung unmittelbar an die betroffene Person 
wendet, der Zweck mit dem ursprünglichen Erhebungszweck gemäß der DS-GVO verein-
bar ist, die Kommunikation mit der betroffenen Person nicht in digitaler Form erfolgt und 
das Interesse der betroffenen Person an der Informationserteilung nach den Umständen 
des Einzelfalls, insbesondere mit Blick auf den Zusammenhang, in dem die Daten erhoben 
wurden, als gering anzusehen ist,  

- oder die Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung rechtlicher Ansprüche beein-
trächtigen würde und die Interessen des Verantwortlichen an der Nichterteilung der 
Information die Interessen der betroffenen Person überwiegen. 

Der Verantwortliche wird schriftlich festhalten, aus welchen Gründen er von einer Informa-
tion abgesehen hat.  

5. Ausnahme 

Die vorstehenden Regelungen in den Ziffern 3. und 4. finden keine Anwendung, wenn und 
soweit die betroffene Person bereits über die Informationen verfügt, wenn sich die Unter-
richtung der betroffenen Person als unmöglich erweist oder mit unverhältnismäßig hohem 
Aufwand verbunden ist. Letzteres richtet sich vor allem nach dem zeitlichen und finanziel-
len Aufwand, den der Verantwortliche für entsprechende Informationen zu leisten hätte 
und/oder an nach der Anzahl der zu informierenden betroffenen Personen. 

6. Daten, die nicht bei der betroffenen Person selbst erhoben wurden  

6.1 Je nachdem, welche Leistungen der Verantwortliche gegenüber betroffenen Personen 
erbringt (etwa als Strom-, Gas- und/oder Wasserversorger, Netzbetreiber und/oder 
Messstellenbetreiber), ist es zur Erfüllung von gesetzlichen und/oder vertraglichen Pflich-
ten des Verantwortlichen gegenüber betroffenen Personen in vielen Fällen erforderlich und 
notwendig, dass der Verantwortliche auch von Dritten personenbezogene Daten zur 
jeweils betroffenen Person erhält (z.B. der Versorger Zählerdaten vom Messstellenbetrei-
ber oder der Netzbetreiber personenbezogene Daten bei der Versorgung der betroffenen 
Personen bei Strom und/oder Gas). Das hat seinen Grund darin, dass die Energie- und 
Wasserversorgung wie auch der Netzbetrieb sehr komplexe Vorgänge darstellen, an 
denen in der Regel mehrere Verantwortliche in verschiedenen Marktrollen beteiligt sind. 

6.2 Wegen der Anzahl und Verschiedenheit der in Ziffer 6.1 angesprochenen Beteiligten 
und aufgrund des Umstandes, dass diese nicht selten wechseln (z. B. Drittlieferanten bei 
Strom oder Gas oder der Messstellenbetreiber im Verhältnis zum Netzbetreiber), ist es 
nicht möglich, diese Dritte stets aktuell und im Einzelnen den betroffenen Personen zu 
benennen. Betroffene Personen können aber beim Verantwortlichen Namen und Kontakt-
adressen solcher beteiligter Dritter und, sofern dem Verantwortlichen bekannt und vorhan-
den, die Kontaktdaten deren Datenschutzbeauftragten jederzeit kostenfrei nachfragen. 

6.3 Im Hinblick auf die Zwecke der Verarbeitung personenbezogener Daten durch den 
Verantwortlichen und deren Rechtsgrundlagen in Bezug auf Daten, die nicht bei der 
betroffenen Person selbst erhoben wurden, gelten die Bestimmungen gemäß der vorste-
henden Ziffer 3. entsprechend. 

6.4 Empfänger von personenbezogenen Daten, die der Verantwortliche von Dritten erhält 
und verarbeitet, sind die in Ziffer 7. genannten Personen. 

6.5 Im Übrigen gelten bezüglich der in Ziffer 6.1 genannten Daten die gleichen Informatio-
nen und Hinweise des Verantwortlichen wie in Bezug auf personenbezogene Daten, die 
der Verantwortliche von betroffenen Personen selbst erlangt hat. 

7. Empfänger personenbezogener Daten 

7.1 Innerhalb des Unternehmens des Verantwortlichen erhalten diejenigen Personen 
Zugriff auf personenbezogene Daten, die diese zur Erfüllung der in Ziffer 3. genannten 
Zwecke benötigen.  

7.2 Empfänger personenbezogener Daten betroffener Personen können - je nachdem, 
welche Leistungen der Verantwortliche gegenüber einer betroffenen Personen erbringt – 
u.a. sein: Netzbetreiber, Messstellenbetreiber und/oder Versorger. 

7.3 Der Verantwortliche bedient sich zur Erfüllung seiner gesetzlichen und vertraglichen 
Verpflichtungen gegenüber betroffenen Personen zum Teil auch Dienstleistern und 
Erfüllungsgehilfen (z. B. Handwerker und Fachbetriebe), ebenso ggf. Auftragsverarbeitern, 
und übermittelt diesen personenbezogene Daten. 

7.4 An die in den Ziffern 7.2 und 7.3 genannten Dritte werden personenbezogene Daten 
vom Verantwortlichen nur übermittelt, wenn dies im Rahmen der in Ziffer 3. genannten 
Zwecke stattfindet und/oder die betroffene Person dazu vorher eingewilligt hat. 

8. Beginn und Dauer der Speicherung personenbezogener Daten sowie deren 
Löschung 

8.1 Der Verantwortliche speichert personenbezogene Daten zu den in Ziffer 3. genannten 
Zwecken. 

8.2 Personenbezogene Daten werden ab der ersten Erhebung durch den Verantwortlichen 
von diesem auch verarbeitet.  

8.3 Der Verantwortliche löscht personenbezogene Daten von betroffenen Personen in 
Bezug auf eine bestimmte Leistungsbeziehung spätestens innerhalb von 4 Wochen, 
sobald diese mit der betroffenen Person beendet ist, sämtliche gegenseitigen Ansprüche 
aus diesem erfüllt sind und keine anderweitigen gesetzlichen Aufbewahrungspflichten (z. 
B. Handelsgesetzbuch, Abgabenordnung) oder gesetzlichen Rechtfertigungsgründe für die 
Speicherung im Zusammenhang mit diesem mehr bestehen.  

 

 

 

 

8.4 Spätestens nach Ablauf aller relevanten gesetzlichen Aufbewahrungspflichten (maxi-
mal 10 Jahre nach Vertragsende) wird der Verantwortliche die personenbezogenen Daten 
der jeweils betroffenen Person löschen. 

9. Rechte der betroffenen Personen 

9.1 Betroffene Personen haben gegenüber dem Verantwortlichen im Rahmen der DS-
GVO sowie des BDSG-neu folgende Rechte auf: 

- Auskunft nach Art. 15 DS-GVO in Verbindung mit § 34 BDSG-neu 

- Berichtigung nach Art. 16 DS-GVO in Verbindung mit §§ 27 und 28 BDSG-neu 

- Löschung nach Art. 17 DS-GVO in Verbindung mit §§ 4 und 35 BDSG-neu 

- Einschränkung der Verarbeitung nach Art. 18 DS-GVO in Verbindung mit §§ 27, 28 und 
35 BDSG-neu 

- Mitteilungspflicht des Verantwortlichen nach Art. 19 DS-GVO 

- Datenübertragbarkeit nach Art. 20 DS-GVO in Verbindung mit § 28 BDSG-neu 

- Widerspruch nach Art. 21 DS-GVO in Verbindung mit §§ 27, 28 und 36 BDSG-neu 

9.2 Die Übermittlung der von betroffenen Personen beim Verantwortlichen angefragten 
Informationen erfolgt schriftlich oder in anderer Form, gegebenenfalls auch elektronisch. 
Falls von der betroffenen Person verlangt, kann die Information mündlich erteilt werden, 
sofern die Identität der betroffenen Person in anderer Form nachgewiesen wurde. 

9.3 Der Verantwortliche stellt der betroffenen Person Informationen über die auf Antrag 
gemäß den Art. 15 bis 22 DS-GVO ergriffenen Maßnahmen unverzüglich, in jedem Fall 
aber innerhalb eines Monats nach Eingang des Antrags zur Verfügung. Diese Frist kann 
um weitere zwei Monate verlängert werden, wenn dies unter Berücksichtigung der Kom-
plexität und der Anzahl von Anträgen erforderlich ist. Der Verantwortliche unterrichtet die 
betroffene Person innerhalb eines Monats nach Eingang des Antrags über eine Fristver-
längerung, zusammen mit den Gründen für die Verzögerung. Stellt die betroffene Person 
den Antrag elektronisch, so ist sie nach Möglichkeit auf elektronischem Weg zu unterrich-
ten, sofern sie nichts anderes angibt. 

9.4 Wird der Verantwortliche auf den Antrag der betroffenen Person hin nicht tätig, so 
unterrichtet er die betroffene Person ohne Verzögerung, spätestens aber innerhalb eines 
Monats nach Eingang des Antrags über die Gründe hierfür und über die Möglichkeit, bei 
einer Aufsichtsbehörde Beschwerde einzulegen oder einen gerichtlichen Rechtsbehelf 
einzulegen. 

9.5 Informationen gemäß den Art. 13 und 14 DS-GVO sowie alle Mitteilungen und Maß-
nahmen gemäß den Art. 15 bis 22 DS-GVO und Art. 34 DS-GVO werden unentgeltlich zur 
Verfügung gestellt. Bei offenkundig unbegründeten oder – insbesondere im Fall von 
häufiger Wiederholung – exzessiven Anträgen einer betroffenen Person kann der Verant-
wortliche entweder 

a) ein angemessenes Entgelt verlangen, bei dem die Verwaltungskosten für die Unterrich-
tung oder die Mitteilung oder die Durchführung der beantragten Maßnahme berücksich-
tigt werden, oder 

b) sich weigern, aufgrund des Antrags tätig zu werden. 

Der Verantwortliche hat den Nachweis für den offenkundig unbegründeten oder exzessi-
ven Charakter des Antrags zu erbringen. 

9.6 Hat der Verantwortliche begründete Zweifel an der Identität der natürlichen Person, die 
den Antrag gemäß den Art. 15 bis 21 DS-GVO stellt, so kann er unbeschadet des Art. 11 
DS-GVO zusätzliche Informationen anfordern, die zur Bestätigung der Identität der 
betroffenen Person erforderlich sind. 

9.7 Jede betroffene Person hat unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen 
oder gerichtlichen Rechtsbehelfs das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde 
an ihrem gewöhnlichen Aufenthaltsort oder am Ort des mutmaßlichen Verstoßes, wenn 
die betroffene Person der Ansicht ist, dass die Verarbeitung der sie betreffenden perso-
nenbezogenen Daten gegen diese Verordnung verstößt.   

9.8 Betroffene Personen haben zudem das Recht, eine einmal von ihnen im Rahmen der 
DS-GVO sowie des BDSG-neu erteilte Einwilligung jederzeit, kostenfrei und ohne irgend-
eine Begründung zu widerrufen. Das gilt auch für den Widerruf von Einwilligungserklärun-
gen, die die betroffene Person dem Verantwortlichen vor der Geltung der DS-GVO und 
dem BDSG-neu am 25. Mai 2018 erteilt haben. Der Widerruf der Einwilligung erfolgt für 
die Zukunft und berührt nicht die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung personenbezogener 
Daten bis zum Widerruf. 

10. Automatisierte Entscheidungsfindung und Grenzüberschreitung 

10.1 Eine grenzüberschreitende Datenverarbeitung findet nur dann statt, wenn der 
Versorger einer betroffenen Person seinen Sitz nicht in der Bundesrepublik Deutschland 
hat. 

10.2 Eine automatisierte Entscheidungsfindung einschließlich Profiling findet beim Ver-
antwortlichen nicht statt. 

 
Lauf a.d. Pegnitz, den 1. Dezember 2018 

StWL Städtische Werke Lauf a.d. Pegnitz GmbH 
Stromversorgung Neunkirchen GmbH 
GVL Gasversorgung Lauf a.d. Pegnitz GmbH 
 


